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Kleine Anfrage 3652 des Abgeordneten Gregor Golland, der Frakti¬
on der CDU, „Kriminellen Gruppierungen nicht die Straße überlas¬
sen - GdP befürchtet rechtsfreie Räume , LT-Drs. 16/9247

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage 3652

im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Sozia¬

les und dem Justizminister wie folgt:

Vorbemerkungen der Landesregierung:

Bei den vom Fragesteller in seiner Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage

genannten zwei Großeinsätzen handelt es sich um zwei polizeiliche

Einsätze am 24.06. und 29.06.2015 in Duisburg-Marxloh.

1. Wie waren die genauen Tathergänge in beiden oben be¬

schriebenen Fällen?

Im Zusammenhang mit zwei Polizeieinsätzen am 24.06. und 29.06.2015

in Duisburg führt die Staatsanwaltschaft Duisburg ein Ermittlungsverfah¬

ren wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Wider-
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Stands gegen Vollstreckungsbeamte u. a.. Der dem Verfahren zugrunde

liegende Sachverhalt stellt sich wie folgt dar:

Einsatz am 24.06.2015

Am 24.06.2015 interviewten zwei Mitarbeiter eines Fernsehsenders auf

einer Straße in Duisburg einen der späteren Beschuldigten, dem Kon¬

takte zu den „Hells Angels  nachgesagt werden. Eine namentlich nicht

bekannte Person forderte den Mann auf, eine nahe gelegene Teestube

aufzusuchen. Nach kurzem Aufenthalt dort betrat der Mann verletzt die

Straße und verließ die Örtlichkeit. Mit ca. 25 Männern kehrte er zurück.

Zu ihnen stieß eine von einer „örtlichen Größe  der „Hells Angels  ange¬

führte Gruppe von etwa zehn Personen.

Inzwischen waren zahlreiche Polizeibeamte (16 Einsatzkräfte) vor Ort,

um die Gruppe um den Verletzten von den etwa 25 Personen aus der

Teestube getrennt zu halten, da beide Lager ersichtlich eine körperliche

Auseinandersetzung anstrebten. Aus der sich auf die Polizeikette zube¬

wegenden Gruppierung um den Verletzten wurden die Polizeibeamten

bedroht. Einzelne Polizisten wurden geschlagen. Nach mehrfacher An¬

drohung wurde Pfefferspray gegen die Angreifer eingesetzt. Erst nach

Eintreffen weiterer Polizeikräfte wurde den ausgesprochenen Platzver¬

weisen Folge geleistet.

Anhand durch Polizeikräfte gefertigter Lichtbilder konnten 10 Beschul¬

digte identifiziert werden. Wie und warum es zu der Verletzung des

Mannes in der Teestube kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ihr Ab¬

schluss bleibt abzuwarten.

An dem Einsatz waren insgesamt 54 Beamte beteiligt.
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Einsatz vom 29.06.2015

Am 29.06.2015 erregten zwei Schaulustige wegen ihres starken Can¬

nabisgeruchs die Aufmerksamkeit zweier mit der Aufnahme eines Ver¬

kehrsunfalls in Duisburg (Hagedornstraße 17) befasster Polizeibeamter.

Wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz

forderten die Beamten eine der beiden Personen auf, ihre Bauchtasche

zu öffnen. Die beiden Beschuldigten reagierten sofort aggressiv und

wollten sich entfernen. Dabei schlug der Beschuldigte, dessen Bauch¬

tasche kontrolliert werden sollte, die Beamtin, die ihn ergreifen wollte, zu

Boden. Dem zweiten Polizisten gelang es, den Beschuldigten zu ergrei¬

fen. Als daraufhin den beiden Beamten eine Gruppe von zehn bis 15

Personen gegenüber trat und sie aus deren Mitte tätlich angegriffen,

beleidigt und bedroht wurden, ließen sie von dem Beschuldigten ab. Ei¬

ner der Beamten zog zu seiner Verteidigung die Dienstwaffe. Als Unter¬

stützungskräfte der Polizei vor Ort erschienen, entfernten sich die Per¬

sonen.

Da den Beamten die beiden Beschuldigten bekannt waren, konnten die¬

se zu einem späteren Zeitpunkt angetroffen und durchsucht werden.

Betäubungsmittel wurden bei beiden Beschuldigten nicht gefunden.

Beide Polizeibeamte wurden verletzt.

2. Wie oft kam es in den letzten fünf Jahren in Nordrhein-

Westfalen zu ähnlichen Situationen, in denen nur durch

Großaufgebote die Lage unter Kontrolle gebracht wurde oder

sich die Polizei sogar zurückziehen musste? (Bitte jeden Fall
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nach Datum, Ort, Tathergang, Anzahl der Verdächtigen und

spätere Strafen auflisten)

Die erbetenen Zahlen liegen auf Landesebene nicht automatisiert vor.

Eine Erhebung dieser Daten ist nur händisch und mit erheblichem Ver¬

waltungsaufwand möglich. In der zur Bearbeitung der Kleinen Anfrage

zur Verfügung stehenden Zeit können mit den zur Verfügung stehenden

Ressourcen die erbetenen Daten nicht erhoben werden.

3. Welche effektiven und wirksamen Maßnahmen gedenkt die

Landesregierung gegen solche Vorfälle zu ergreifen?

Straftaten werden durch die Polizei NRW konsequent verfolgt. Die zur

Verfügung stehenden rechtlichen Befugnisse werden hierbei umfassend

ausgeschöpft. Soweit im Einzelfall erforderlich, werden durch die Poli¬

zeibehörden Ermittlungsgruppen eingerichtet.

Zur Verbesserung der Erkenntnislage und Aufhellung von Kriminalitäts¬

strukturen führen die Polizeibehörden strategische und operative Aus¬

wertungen durch. Das LKA NRW unterstützt hierbei und gewährleistet

darüber hinausgehend einen überregionalen, länder- und staatenüber-

greifenden Informationsaustausch.

Personal wird allen Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nach

einem einheitlichen Maßstab und belastungsorientiert zugewiesen, wo¬

bei das Kriminalitäts- und Unfallgeschehen der zurückliegenden Jahre

Berücksichtigung findet. Über die spezifische Verwendung des zuge¬

wiesenen Personals entscheiden die Kreispolizeibehörden eigenverant¬

wortlich unter Berücksichtigung behördenstrategischer Schwerpunktset¬

zung und aktueller sicherheitsrelevanter Aspekte. Die Kreispolizeibehör¬

den führen diesbezüglich fortlaufend eine Analyse und Prüfung der Ört¬

lichkeiten auf die Erforderlichkeit hoheitlichen Handels durch.

Dem einsatztaktischen Grundsatz folgend, dass Schwerpunkte gesetzt

werden müssen, wurden für einige Kriminalitätsbrennpunkte besondere
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Lagebilder erstellt und u. a. umfangreichere Präsenzkonzeptionen ent¬

wickelt bzw. auch ständig fortgeschrieben. Soweit Kreispolizeibehörden

zur Aufgabenwahrnehmung im Einzelfall zusätzliche Personalressour¬

cen benötigen, wird hierüber gesondert entschieden.

Das Polizeipräsidium Duisburg wurde im Jahr 2014 im Rahmen der be¬

stehenden brennpunktbezogenen Präsenzkonzeptionen mit 31.000 Per¬

sonalstunden und im ersten Halbjahr 2015 mit ca. 9.000 Personalstun¬

den durch die Bereitschaftspolizei unterstützt.

Aufgrund der Entwicklung erfolgt im Rahmen der Präsenzkonzeption

„Duisburg-Nordstadt  seit Juni 2015 zunächst bis zum 31.12.2015

grundsätzlich eine tägliche personelle Unterstützung durch einen Ein¬

satzzug (38 Beamte) Bereitschaftspolizei. Dabei handelt es sich um ein

Maßnahmenkonzept basierend auf einer ganzheitlichen Polizeiarbeit im

Zusammenwirken mit städtischen Sicherheitspartnern.

4. Ist die Integration bestimmter Milieus und Clans in unserem

Land gescheitert?

Auf der Grundlage von rechtswidrigem Verhalten einzelner Gruppen¬

oder Familienmitglieder kann kein Rückschluss auf die Integration der

gesamten Familienverbände oder Gruppen gezogen werden. Dies rela-

tiviert keineswegs den Grundsatz, dass die Anerkennung der deutschen

Rechtsordnung Kernbestandteil der Integration ist.

5. Wie viele kriminelle Clans und Großfamilien sind der Landes¬

regierung in Nordrhein-Westfalen bekannt? (Bitte einzeln

auflisten und beschreiben.)

Daten zu verwandtschaftlichen Beziehungen von Tatverdächtigen oder

zu Gruppenstrukturen werden in Rahmen von Ermittlungen immer dann

erhoben, wenn dies im Einzelfall zu Zwecken der Strafverfolgung oder

zur sonstigen polizeilichen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Ziel hierbei

ist es, Erkenntnisse möglichst umfassend für die Zwecke der Strafver-
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folgung und Gefahrenabwehr nutzen zu können. Darüber hinausgehen¬

de Datenerhebungen sind rechtlich nicht zulässig.

alf Jäger MdL
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